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l , 2 Art. 117 V 

A r t . 117 
Der unges tör te Genuß der Freiheit für jedermann h ä n g t davon ab, daß 

alle ihre Treuepilicht gegenüber V o l k und Verfassung, Staat und Gesetzen 
erfüllen. A l l e haben die Verfassung und die Gesetze zu achten und zu befol
gen, an den öffentlichen Angelegenheiten An te i l zu nehmen und ihre 
körper l i chen und geistigen Kräfte so zu be tä t igen , wie es das W o h l der 
Gesamtheit erfordert. 

Entstehung: Die Vorschrift entspricht Ε Art . 81 Abs. 1. Aus Ε Art . 81 Abs. 2 1 
ging Ar t . 48 hervor. Während Ε Art . 81 Abs. 1 Freiheiten und Pflichten auf die 
„Staatsbürger" bezog, wurde die Vorschrift i m Verlaufe der Beratungen (Prot. 
I S. 215f., I I S. 320 - 325) dahin geändert, daß an die Stelle der „Staatsbürger" 
„jedermann" und „alle" getreten sind (Prot. I I S. 325). 

E r l ä u t e r u n g e n : * I . G r u n d p f l i c h t e n - A l lgeme ines . Dem Vorbild der 2 
Weimarer Verfassung folgend stellt die B V den Grundrechten ausdrücklich 
Grundpflichten gegenüber (s. die Überschrift des Zweiten Hauptteils). Innerhalb 
des Zweiten Hauptteils finden sich solche in Art . 117, 121, 122 und 123; außer
halb des Zweiten Hauptteils ist vor allem die Schulpflicht in Art . 129 Abs. 1 zu 
nennen (s. zu den Grundpflichten in der B V Nawiasky ο. Ι.Π S. 47f.; Hoegner 
S. 152f.; Mayer i n : Mang-Maunz-Mayer-Obermayer, Staats- und Verwal
tungsrecht in Bayern, 3. Aufl. 1968, S. 89 f.). Die B V kann allgemeine Grund
pflichten nicht wie Grundfreiheiten prinzipiell unbeschränkt verbindlich sta
tuieren, ohne ihren rechtsstaatlichen Charakter einzubüßen. Vielmehr bleibt 
nur die Alternative, Grundpflichten in rechtsstaatlicher Weise zu bestimmen und 
zu begrenzen oder ihre gesetzliche Begründung programmatisch anzukündigen 
und - möglicherweise - zu regulieren. Die B V kennt nur programmatische und 
regulative Grundpflichten i m letzteren Sinne. Sie geben - ohne Anspruch auf 
Ausschließlichkeit - der Zuständigkeit des Gesetzgebers, für alle verbindlichen 
Gebote und Verbote zu formulieren (Art. 70 Abs. 1), materiellen Gehalt und 
richten sie auf den einzelnen. Als Negation übersteigerter individualistischer 
Deutung sind sie den Grundrechten zugeordnet. Vor allem sind sie den Vorbe
halten verwandt, welche die Ausübung bestimmter Grundrechte in einem be
stimmten Sinn zur Pflicht machen und den Gesetzgeber einladen, die Grund
rechtsausübung entsprechend zu begrenzen (ζ. Β.. für. das Eigentumsrecht Art* 
103 Abs. 2, 158,163 Abs. 2; für die Freiheit wirtschaftlicher Betätigung Art . 151 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3; für die Arbeitswahl Art . 166 Abs. 3). Des weiteren be
rühren sie sich auch mit den Grundrechtsvorbehalten, die eine Pflicht nicht aus
drücklich anerkennen, ihre Begründung auch nicht fordern, sie einem gewissen 
Grundrecht gegenüber jedoch zulassen. Die interpretatorische Beweiskraft einer 
Grundpflicht gegenüber einem Grundrecht nimmt dabei mit der Bestimmtheit 
der Grundpflicht zu (s. einerseits Art . 117, andererseits Ar t . 121, 122 und 123). 
Von der grundrechtsbegrenzenden Funktion der Grundpflichten her besteht 
auch eine Parallele zwischen den Grundpflichten und dem allgemeinen Grund
rechtsvorbehalt des Ar t . 98 Satz 2. Soweit Grundpflichten auch die Aufgabe 

* S. a. das Schrifttum zu Art. 9 Satz 1 BremV; Art. 20 RhPfV; Art. 163 Abs. 1 
W V ; Art. 29 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 

1 Nawiasky, Bayer. Verfassung 3. Lfg. 1 



V Art. 117 3, 4 Kommentar 

haben, die gesetzliche Ausgestaltung der Pflicht zu regulieren (s. insbes. Art . 123), 
ergänzen sie auch die Grundrechte, die durch die Pflicht berührt werden. Die 
Grundpflicht w i rd dadurch zwar nicht selbst zu einem Grundrecht (ζ. B. i . S. des 
Art . 98 Satz 2) oder zu einem subjektiven Recht (ζ. B . zum verfassungsmäßigen 
Recht i . S. des Ar t . 120). Der Eingriff in das betroffene Grundrecht, der das 
Regulativ einer Grundpflicht verletzt, ist jedoch verfassungswidrig. Schließlich 
darf neben dem positivrechtlichen, interpretatorischen und systematischen Sinn 
der Grundpflichten ihr rein deklamatorischer Wert nicht übersehen werden. So 
wie der Staat nicht umhin kann, den Bürger in Pflicht zu nehmen, ist es auch 
Sache der Staatsverfassung, diese Pflichtigkeit offenzulegen und zu bejahen. 

I I . - V . E r l ä u t e r u n g zu A r t . 117 

3 I I . A l lgemeines . Ar t . 117 enthält eine ebenso allgemeine wie für das Ge
meinwesen elementare Grundpflicht. Sie wendet sich gegen die Adinahme abso
luter Wertneutralität der Verfassung und absoluten politischen Relativismus 
(VerfGH 17, 94 [97]; 18, 59 [70]) und verpflichtet den einzelnen auf Staat, Ver
fassung und Gemeinwohl. Die Vorschrift enthält nur Grundpflichten (VerfGH 
3, 15 [25]; 6,136 [144]; 12, 91 [100]; 20, 135 [137]) ohne grundrechtsergänzende 
Regulative (s. Rd-Nr. 2). Auf sie kann deshalb keine Popularklage (Art. 98 
Satz 4) gestützt werden (VerfGH 20, 1 [7], 183 [186]) und, da sie kein subjek
tives Recht i . S. von Art . 120 enthält, auch keine Verfassungsbeschwerde (VerfGH 
20, 87 [91]). Die grundrechtsbegrenzende Funktion erschöpft sich in der Hilfe 
zum interpretatorischen Verständnis der Schranken der einzelnen Grundrechte 
(VerfGH 4, 63 [74]; 5,148 [158], 161 [164]; 8, 34 [36]; s. a. Zacher, JböR Bd. 15 
[1966] S. 390). Eigenständige Grundrechtsschranken ergibt Art . 117 nicht. Aus
gestaltung und Sanktion der ausgesprochenen Grundpflichten Hegen durchwegs 
bei dem (einfachen) Gesetz und funktionell gesetzesgleichem Recht (N-L Art . 
117; Hoegner S. 153). Die Nichterfüllung des in Art . 117 ausgesprochenen 
Pflichtenprogramms durch die zuständigen Rechtsetzungsträger unterliegt man
gels Bestimmtheit keiner unmittelbaren rechtlichen Sanktion. Jedoch verletzt 
ungleiche Gestaltung der Pflichten Art . 118 Abs. 1 (und evtl. besondere Gleich
heitssätze). Darüber hinaus besteht gerade in der Gegenwart Anlaß, auf die 
schweren politischen Folgen hinzuweisen, die erwachsen, wenn Bürger, Staat 
und Recht die in Art . 117 genannten Pflichten vernachlässigen. 

4 I I I . E inze lhe i t en . 1. M i t besonderem Nachdruck betont Art. 117 die 
B i n d u n g eines jeden an Verfassung u n d Gesetze, die „einzige eigentlich 
rechtliche Grundpflicht" einer jeden Verfassung (siehe Thoma, Die juristische 
Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der Deutschen Reichsverfassung i m all
gemeinen, i n : Nipperdey, Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichs Ver
fassung, Bd. I 1929, S. I f f . [29]). In Satz 1 ist die Erfüllung der Treuepflicht 
gegenüber Verfassung und Gesetzen als Voraussetzung für den ungestörten 
Genuß der Freiheit genannt. In Satz 2 wird direkt die Achtung und Befolgung 
von Verfassung und Gesetz gefordert. Die Gesetze haben dabei primär selbst 
Sorge zu tragen, daß sie beachtet werden, während die Verantwortung für die 
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Beachtung der Verfassung nicht so sehr beim Verfassunggeber als beim verfas
sungsmäßigen Gesetzgeber, beim verfassungsmäßigen Gesetzesvollzug und beim 
Verfassungsgerichtshof liegt. Eine Art . 20 Abs. 4 GG entsprechende unmittelbare 
Aktualisierung und Popularsanktion der Verfassungspflichtigkeit des einzelnen 
kennt die B V nicht. 

2. Die T reuep f l i ch t g e g e n ü b e r V o l k u n d S taat (Satz 1) wi rd durch Ver- 5 
fassung und Gesetze konkretisiert und deckt sich insoweit mit den in Satz 1 und 2 
genannten Pflichten gegenüber Verfassung und Gesetzen. Sie läßt sich jedoch 
nicht erschöpfend umschreiben und durchsetzen. Das gilt vor allem für die in 
Satz 2 statuierte Pflicht, „an den öffentlichen Angelegenheiten Anteil zu neh
men". „Gerade von dieser Anteimahme . . . lebt der demokratische Staat" 
(Mayer, aaO S. 89). Gerade sie kann er aber nur begrenzt erzwingen. So wurde 
auch davon abgesehen, in die Verfassung eine Wahlpflicht aufzunehmen (Hoeg-
ner, Prot. I I S. 321). Hinsichtlich des rechtlich nicht faßbaren „Restes" an Treue-
pflicht gegenüber Volk und Staat und der Anteilnahme an den öffentlichen A n 
gelegenheiten ist die Verfassung ganz auf ihre Integrationswirkung beschränkt 
und auf die freie Bejahung durch die Öffentlichkeit angewiesen. - 3. Entspre
chendes gilt für die Pflicht, die „körperlichen und geistigen K r ä f t e so zu be
t ä t i g e n , w i e es das W o h l der Gesamthei t e r f o r d e r t " (Satz 2). Einer
seits wi rd hier ein zentraler materieller Auftrag des Gesetzgebers formuliert, den 
dabei die Programme der Verfassung (insbes. des Vierten Hauptteiles) wichtige 
Ziele vorgeben. Andererseits sind Verfassung, Gesetz und Gesetzesvollzug nie
mals imstande, die Erfordernisse des Wohls der Gesamtheit erschöpfend in ver
bindliche Rechtsregeln umzusetzen. 

IV. Infolge des Grundgesetzes wurde der B V und dem Landesgesetzgeber 6 
die Möglichkeit, das Pflichtenprogramm des Art . 117 zu erfüllen, weitgehend zu
gunsten des Β undes entzogen. Das gilt vor allem für die Strafgesetzgebung (Art. 
74 Nr. 1 GG; §§ 2ff. EGStGB), die ursprünglich stark i m Vordergrund gesehen 
wurde ( N - L , Hoegner je aaO). Für die Interpretation der Grundrechte des 
Grundgesetzes ist Art . 117 unmittelbar bedeutungslos (ο. I V Rd-Nr. 50). Jedoch 
enthält Art . 117 so elementare Verfassungsnotwendigkeiten, daß sie der Sache 
nach auch bei der Auslegung des Grundgesetzes berücksichtigt werden müssen. 

V. Die M R K kennt wie das Grundgesetz keine mit Art . 117 vergleichbare all- 7 
gemeine Grundpflicht. Jedoch werden die Grundgedanken des Art . 117 durch 
zalilreiche Vorbehalte der M R K bestätigt. - Art . 117 steht in Einklang mit Art . 
29 der A l l g e m e i n e n E r k l ä r u n g der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen. 

l * 3.Lfg. 3 



1-4 Art. 121 V 

Art . 1 2 1 
Alle Bewohner Bayerns sind zur Übernahme von Ehrenämtern, insbe

sondere als Vormund, Waisenrat, Jugendpfleger, Schöffe und Geschworener 
verpflichtet. Das Nähere bestimmen die Gesetze. 

Entstehung: Ar t . 121 stimmt mi t Ε Art . 88 überein (Prot. I S. 226, Prot. Π 1 
S. 335). 

Erläuterung:* I . A l lgemeines . Ar t . 121 enthält als Teilkonkretisierung 2 
der Pflicht, Anteil an den öffentlichen Angelegenheiten zu nehmen (Art. 117 
Satz 2), eine programmatische Grundpflicht ( N - L Art . 121). Z u den Grund
pflichten der B V s. allgemein Art . 117 Rd-Nr. 2. 

Π. E inze lhe i ten . 1. E h r e n ä m t e r sind „Ämter, die nicht i m Hauptberuf 3 
und die unentgeltlich oder doch nur gegen Aufwandsentschädigung ausgeübt 
werden" (Hoegner S. 153). Damit überschreitet Ar t . 121 den Begriff der „ehren
amtlichen Tätigkeiten" iS. des Ar t . 132 W V . Dieser meinte (nicht hauptberuf
liche und grundsätzlich unentgeltliche) „organschaftliche Dienste für das Ge
meinwesen" (Anschütz, Verfassung des Deutschen Reiches, 14. Aufl. 1933, Art . 
132) i m „Geschäftskreis von Organpersonen öffentUch-rechtlicher Körperschaf
ten" (Peters i n : Nipperdey, Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsver
fassung, Bd. Π 1930, S. 294f.). Die weitere Interpretation erzwingt das Beispiel 
des Vormundes in Ar t . 121, das „sich - wenngleich i m öffentlichen Interesse -
unmittelbar auf die privatrechtliche Sphäre des Einzelnen erstreckt, öffentliche 
Fürsorge durch Wahrnehmung privater Angelegenheiten" und deshalb in das 
bürgerliche Recht eingeordnet ist (BVerfG 10, 302 [311f., 326ff.]). Ar t . 121 
erstreckt sich demnach auch auf Ämter i m Rahmen des Privatrechts, deren 
Walter öffentlich bestellt und auch i m öffentlichen Interesse tätig werden (s. dazu 
Wolff, Verwaltungsrecht I I , 2. Aufl. 1967, S. 28). 

Wichtig ist, das pflichtweise „Ehrenamt" so abzugrenzen, daß Art . 121 die 4 
Freiheit des nützlichen Einsatzes der eigenen Arbeitskraft (Art. 166 Abs. 2 und 3) 
allenfalls einschränkt, nicht aber aufhebt. Ar t . 121 kann dann auch nicht mi t der 
Berufsfreiheit des Ar t . 12 Abs. 1 GG kollidieren. Ein „Ehrenamt" darf auch 
nicht „Arbeit" iS. des grundgesetzlichen Verbots des Arbeitszwanges (Art. 12 
Abs. 2,12a GG) sein (VGH1,11 [ 8 0 t ] ; s. a. Bachofm: Bettermann-Nipperdey-
Scheuner, Die Grundrechte, Bd. ΙΠ/1 1958, S. 258f.; Maunz-Dürig-Herzog, GG 
Art . 12 Rd-Nr. 125; s. ferner die Gegenüberstellung von „ehrenamtlichen 
Tätigkeiten" und „persönlichen Diensten" in Ar t . 132, 133 W V ) . Das Privileg 
der „herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-
pflicht" (Art. 12 Abs. 2 GG) kommt für Ehrenämter grundsätzlich nicht in Be
tracht. Das „Ehrenamt" muß endlich auch mit der Garantie des Berufsbeamten
tums (Art. 94ff. B V ; Art . 33 Abs. 4 und 5 GG) und der Stellung des Berufsrich
ters (Art. 87f. B V ; Art . 97, 98 GG) in Einklang gehalten werden. Das pflicht-

* Schiessler, Die Ehrenämterpflicht, BayBgm. 1956 S. 246f. - S. a. das Schrifttum 
zu Art . 9 Satz 3 BremV; Art. 25 HessV; Art . 21 Abs. 1 RhPfV; Art . 19 Abs. 1 
SaarlV; Art . 132 W V ; Art. 4 MRK. 
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weise Ehrenamt kann also lediglich eine „nur vorübergehend oder nebenher 
ausgeübte Tätigkeit" sein (Helmreich-Widtmann, Bayerische Gemeindeordnung, 
3. Aufl. 1966, Ar t . 19 Anm. 2). Der Wortteil „Ehre" hängt primär damit zu
sammen, daß das Ehren-Amt grundsätzlich unentgeltlich ausgeübt wird . Es muß 
seinem Inhalt und seiner Ordnung nach deshalb auch imstande sein, den geforder
ten Einsatz durch „Ehre" abzugelten. Dazu gehört, daß es die Ehrbarkeit der 
Berufenen voraussetzt. - Beispiele über Ar t . 121 hinaus s. bei Peters, aaO. S. 299; 
Schiessler aaO. 

5 2. Das Gesetz kann „a l l e B e w o h n e r Bayerns", also außer Deutschen 
(Art. 8) auch Ausländer (Hoegner S. 153), die in Bayern wohnen oder eine ähn
liche örtliche Beziehung zu Bayern haben (s. dazu Art . 120 Rd-Nr. 5), zur 
Übernahme von Ehrenämtern verpflichten. 

6 3. Die gesetzliche Ausges ta l tung (Satz 2) ist außer den in Rd-Nrn. 3 und 4 
genannten Grenzen vor allem dem Gleichheitssatz (gerechte Verteilung der Vor
züge - Ar t . 94 Abs. 2,116 - und Opfer; angemessene Ausgestaltung der Ableh
nungsgründe und Entschädigung) und dem Sozialstoatsprinzip verpflichtet 
(soziale Sicherung durch Unfallschutz usw. - Ar t . 167, 171) (s. Schiessler aaO.). 
Das Rechtsstaatsprinzip verlangt auch ein Mindestmaß an Sicherheit der Amts
stellung und Verantwortlichkeit, wodurch auch eine Umgehung der Garantien 
des Berufsbeamtentums durch Einrichtung von Ehrenämtern verhindert w i r d 
(s. Rd-Nr. 4). Das Gesetz darf schließlich nicht zu Ämtern verpflichten, ohne von 
widersprechenden anderen Pflichten freizustellen (Art. 7 BerlV, Ar t . 73 HambV, 
Art . 59 RhPfV, Art . 49 SaarlV). 

7 I I I . Die Erfüllung des Pflichtprogramms des Art . 121 ist dem bayerischen Ge
setzgeber nunmehr größtenteils durch Bundesrecht vorweggenommen (Erg-
Bd. Art . 121). Das Landesrecht verwirklicht Art . 121 vor allem durch das K o m 
munalrecht (Art. 19 GO, Art . 13 L K r O , Art . 13 BezO; s. dazu zB. Helmreich-
Widtmann, aaO. Art . 19 Anm. 2fT.). - Z u m Verhältnis zu Art . 12, 12a GG 
s. o. Rd-Nr. 4. 

8 Gegenüber Art . 4 M R K ist die Pflicht zu Ehrenämtern, wenn sie überhaupt 
eine „Zwangs- oder Pflichtarbeit" (Art. 4 Abs. 2 MRK) beinhaltet, jedenfalls 
durch Ar t . 4 Abs. 3d gerechtfertigt (Schorn, Die Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1965, S. 128f.; Guradze, Die 
Europäische Menschenrechtskonvention, 1968, Art . 4 Anm. 16). 

3.Lfg. 
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Art . 1 2 3 
Bei Unglücksfällen, Notständen und Naturkatastrophen und i m nach

barlichen Verkehr sind alle nach Maßgabe der Gesetze zur gegenseitigen 
Hilfe verpflichtet. 

Entstehung: Die Vorschrift entspricht Ε Ar t . 89. I m Verlauf der Beratungen 1 
(Prot. I S . 226, Π S. 335) wurde die Pflichtigkeit von „allen Bewohnern Bayerns" 
auf „alle" erstreckt (aaO. S. 335). 

Erläuterung:* I . Al lgemeines . Die Vorschrift stellt eine programmatische 2 
Grundpflicht dar ( N - L Art . 121, 122; zu den Grundpflichten der B V i m allge
meinen s. o. Ar t . 117 Rd-Nr. 2). Sie interpretiert die Freiheitsrechte und den 
Vorbehalt des Art . 98 Satz 2. Ihre Absicht geht vor allem dahin, den einzelnen 
nicht nur für die staatliche Gemeinschaft als solche, sondern für jeden Nächsten in 
Pflicht zu nehmen (Hoegner S. 153; s. a. dens., Prot. I S. 226). Gerade darin weist 
Art . 122 jedoch einen deklamatorischen Überschuß auf. Der Gesetzgeber ist 
außerstande, das Grundpflichtprogramm voll in durchsetzbare Rechtsnormen 
umzusetzen. 

Π. E inze lhe i t en . „ U n g l ü c k s f ä l l e , N o t s t ä n d e u n d N a t u r k a t a s t r o - 3 
phen" entsprechen wohl den Unglücksfällen, der gemeinen Gefahr und der 
gemeinen Not iS. des § 330c StGB (Süsterhenn-Schäfer, Kommentar der Verfas
sung für Rheinland-Pfalz, 1950, Art . 22). „Notstand" ist nicht primär politisch 
zu verstehen (s. den anderen Sprachgebrauch in Art . 48). Eine umfassende Hilfe 
„ im nachbarlichen Verkehr" über Unglücksfälle, Notstände und Naturkatastro
phen hinaus ist als Inhalt gesetzlicher Regelungen kaum vorstellbar. (So spricht 
auch Hoegner aaO. von „Unglücksfällen des Nachbarn".) Die Rege lung der 
H i l f s p f l i c h t muß zwischen den Grundrechten des Verpflichteten und den 
bedrohten Interessen abwägen (s. zB. § 330c StGB, Art . 12 Abs. 2 PAG). Ar t . 122 
schafft auch keine Ausnahme vom Gleichheitsgebot des Ausgleiches von Sonder
opfern (ObLGZ 1957,252 [265]), kann jedoch für die Ermittlung der Grenze des 
entschädigungslos zumutbaren Opfers bedeutsam sein. 

HI. Die unmittelbare strafrechtliche VerwirkKchung des Ar t . 122 ist dem 4 
Landesrecht vom Bundesrecht , vor allem durch § 330c StGB, vorweggenom
men (§ 2 EGStGB). Das bürgerliche Recht des Bundes prägt weder allgemeine 
noch nachbarliche Hilfspflichten iS. des Art . 122 besonders aus (nur als D u l 
dungspflicht § 904 BGB). Gleichwohl blockiert es eine weitergehende landes-
privatrechtliche Ausführung des Ar t . 122 (Art. 55 EGBGB), soweit nicht die 
Vorbehalte des EGBGB Ausnahmen zulassen (ein Rahmen, den das AGBGB 
wohl nicht ausgeschöpft hat). Bedeutsamer sind die öfFentHchrechtUchen M ö g 
lichkeiten des Landesrechts, die über Duldungspflichten (Art. 25 BayWG, Art . I 
BayZAG) hinaus entsprechende Handlungspflichten einschließen (Art. 2, 9fF., 
insbes. 12 PAG). Das Bundesrecht kennt zwar zahlreiche Handlungs- und 
Dienstleistungspflichten für Notfälle vor allem politischer Natur (s. zB. die ver-

* S. a. das Schrifttum zu Art. 10 BremV, Art. 22 RhPfV, Art . 19 Abs. 1 SaarlV 
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schiedenen Sicherstellungsgesetze - s. Ar t . 152 Rd-Nr. 4 - das Selbstsehutzgesetz 
vom 9.9.1965 [bemerkenswert zu Art . 122 vor allem die Nachbarschaftshufe
pflicht i n § 3 Abs. 2], das Gesetz über das Zivilschutzkorps v o m 12. 8.1965, das 
Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes vom 9. 7.1968 und das 
Bundesleistungsgesetz idF. vom 27. 9.1961). Doch kann der Bund den Sach
bereich des Ar t . 122 nicht erschöpfen (Art. 30, 70ff., 115c GG). Art . 122 kann 
zur bekräftigenden Interpretation einschlägiger landesrechtlicher (nicht auch 
bundesrechtlicher) Vorschriften dienen (s. ο. I V Rd-Nrn. 48ff.). 

5 Z u Ar t . 4 M R K gilt das i n Ar t . 121 Rd-Nr. 8 Gesagte entsprechend. 

2 3. LJg. 
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A r t . 1 2 3 
(ι) Alle sind i m Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und unter 

Berücksichtigung ihrer Unterhaltspflicht zu den öffentlichen Lasten heran
zuziehen. 

(2) Verbrauchssteuern und Besitzsteuern müssen zueinander in einem an
gemessenen Verhältnis stehen. 

(3) Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von 
Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern. Sie ist nach dem 
Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln. 

Entstehung: Die Vorschrift geht auf Ε Ar t . 90 zurück. I m Verlauf der Bera- 1 
tungen (Prot. I S. 226-231, Π S. 335-337) wurden i n Abs. 1 die Worte „alle 
Bewohner Bayerns" durch das W o r t „alle" ersetzt (Prot. Π S. 335). Außerdem 
wurden in Abs. 3 nach dem Worte „dient" die Worte „außer der Deckung des 
öffentKchen Finanzbedarfs" eingefügt (Prot. I S. 227, 229f.). Obwohl Abs. 3 
danach nicht mehr verändert wurde (Prot. I I S. 336, I V S. 28, 201), fehlt diese 
Einschiebung i m amtlich verkündeten Text der Verfassung. 

Erläuterung:* I . A l lgemeines . Ar t . 123 enthält „eine Reihe von obersten 2 
Rechtsgrundsätzen für die Gestaltung des Steuerwesens" ( N - L Art . 123; s.a. 
Rd-Nr. 3), die das Sozialstaatsprinzip (Art. 3) konkretisieren. Auf den einzelnen 
richten sie sich als programmatische G r u n d p f l i c h t e n (Lacherhauer, Prot. I 
S. 229; Hoegner, Prot. I I S. 336; VerfGH 6, 21 [26]; VGH 6, 75 [83]), nicht da
gegen als Grundrecht (VerfGH 2,170 [178]; 3,15 [25]; 4,150 [165]; 6, 21 [26]; 
13, 27 [31]; 16, 46 [53]; 21, 173 [176]; VGH 6, 75 [83]). Der einzelne hat kein 
Recht darauf, daß andere zur Steuer herangezogen werden (VerfGH 2, 170 
[178]). Ar t . 123 wendet sich an den Gesetzgeber (Prot. I S . 227ff.) und bindet ihn 
(N-L Art . 123; Nawiasky ο. ΠΙ S. 48; VGH 6, 75 [83ff.]). So wirkt Ar t . 123 
jedenfalls über das Verbot ungesetzlicher Belastungen (Art. 70 Abs. 1, Ar t . 98 
Satz 1 und 2, Art . 101) zugunsten des Bürgers. Darüber hinaus enthält der allge
meine Gleichheitssatz (Art. 118 BV) den Grundsatz der G l e i c h m ä ß i g k e i t 
der Besteuerung (VerfGH2,170 [178]; 13,127 [130]). Ar t . 123 konkretisiert 
diesen Grundsatz (Hoegner, Prot. I S. 227). Ar t . 123 m u ß deshalb bei der Aus
legung und Anwendung des Art . 118 beachtet werden. Eine verschärfende 
Ergänzung des steuerrechtlichen Programms bringt Art . 168 Abs. 2. - S. zu den 
Grundpflichten der B V i m allgemeinen Ar t . 117 Rd-Nr. 2. 

Π. E inze lhe i ten . 

1. V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t der Bes teuerung (Abs. 1). 

a) Sachlicher Gel tungsbere ich . Obwohl der Text von der Heranziehung 3 
aller „zu den öffentlichen Lasten" spricht und somit den Einschluß zumindest 
aller öffentlichen Abgaben erlaubt (Kruse, Steuerrecht, 1966, S. 14), gehen 
Materialien (ausgenommen wohl Lacherbauer, Prot. I S. 226), Rechtsprechung 
und Schrifttum (s. Rd-Nr. 2 und das Folgende) einhellig davon aus, daß Art . 123 
nicht nur in Abs. 2 und 3, sondern auch in Abs. 1 l e d i g l i c h Steuern betrifft 

* S. a. das Schrifttum zu Art . 108 Abs. 2 SaarlV; Art . 134 W V . 
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(unklar Hößer in: Mang, Verwaltungsrecht i n Bayern, Bd. Π 1952, S. 71 ; desgl. 
ObLGZ 1957, 252 [265f.]). So hat der VerfGH - entgegen seinem Sprachge
brauch, Ar t . 123 Abs. 1 enthalte „einen allgemeinen Grundsatz für die Gestaltung 
des Abgabewesens" (13,127 [133]; 21,173 [176]) - mitgUedschaftUche Beiträge 
zur Anwaltskammer (4,30 [41]) sowie zu den ärztlichen Bezirksvereinen und der 
Landesärztekammer (4, 150 [165]), Beiträge zu den Versorgungsanstalten für 
Apotheker (6, 107 [112]) und der Ärzte (12, 14 [20]), Beiträge zur Notarkasse 
(20, 78 [87]), Anstaltsbenutzungsgebühren (5, 243 [262]), Anschlußgebühren 
(16, 46 [53]) und Verwaltungsgebühren (20, 21 [32]; 21, 205 [211]) von der A n 
wendung des Art . 123 ausgeschlossen. Überzeugend ist das nur für den Fall be
gründet, daß eine objektive Bemessungsgrundlage für die Anwendung des Abs. 1 
keinen Raum läßt (16, 46 [53]; s. Rd-Nr. 4). Der Hinweis, daß Gebühren nicht 
von allen erhoben würden (20,21 [32]), ist abwegig, weil Steuern auch nicht von 
„allen" erhoben werden. Daß der Tatbestand der Heranziehung aus einem 
„besonderen Gewaltverhältnis" erklärt w i rd (4, 30 [41], 150 [165]; 20, 78 [87]), 
gibt dem Gegensatz zwischen den Herangezogenen und „allen" nicht mehr 
Gewicht. Für die hL. spricht allerdings die subjektiv-historische Grundlage und 
die ausschließliche Hinwendung der Abs. 2 und 3 auf Steuern. Ferner ist richtig, 
daß Abs. 1 als a l lgemeine Grundpflicht, i m Verhältnis des Einkommens und 
des Vermögens zu den öffentlichen Lasten beizutragen, letztlich nur über Steuern 
verwirklicht werden kann. Doch ist damit noch nicht erklärt, warum Abs. 1 
regulierend (s. Ar t . 117 Rd-Nr. 2) nicht auch auf Abgaben Anwendung finden 
soll, die nicht nur durch den allgemeinen Finanzbedarf, sondern zB. wie Ge
bühren und Beiträge durch Vorteile und Inanspruchnahmen veranlaßt sind und 
auch ihrer Natur nach den Maximen des Abs. 1 Raum lassen (s. zu den Verwal
tungsgebühren Art . 8 K G ; Birkner-Schreml, Verwaltungskostenrecht für Staats
und Gemeindebehörden in Bayern, 2. Aufl. 1961 ff., Art . 8 Anm. 6). 

4 W i e bei anderen Abgaben ist die Anwendung des Abs. 1 auch bei Steuern 
dann ausgeschlossen, wenn sie ihrer Natur nach a l l e in nach o b j e k t i v e n 
M e r k m a l e n bemessen werden (Realsteuern und Verbrauchssteuern: VerfGH 
3,15 [26,28]; Hundesteuer: 13, 27 [32]; s. a. 16, 46 [53]). Abs. 1 kann sich „nur 
auf Personalsteuern beziehen, die es gestatten, persönliche Verhältnisse zu berück
sichtigen" (VGH 6, 75 [84]; Mayer i n : Mang-Maunz-Mayer-Obermayer, 
Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern, 3. Aufl. 1968, S. 89). Daß als solche 
außer der Feuerschutzabgabe (VGH aaO.) auch die Kurförderungsabgabe 
(VerfGH4,181 [193]) angesehen wurde, läßt die kritisierte Ausklammerung von 
Beiträgen und Gebühren erst recht begrifflich und fragwürdig erscheinen. 

5 Vollends unerträglich ist die h i s to r i s ie rende E i n e n g u n g durch die 
Rechtsprechung des VerfGH, die in Art . 123 Abs. 1 die Fixierung eines „aner
kannten Grundsatzes des Steuerrechts" sieht, der nicht über seinen - bei Erlaß 
der B V - überkommenen Anwendungsbereich hinaus gelten soll (13,127 [133]; 
21,173 [177]). Was dem Herkommen entspricht, kann danach nicht an Art . 123 
Abs. 1 gemessen werden (ebd. 21, 177). Man kann allgemein von einer Abnei
gung des VerfGH sprechen, Ar t . 123 überhaupt anzuwenden. 

6 b) Sub jek t ive r Gel tungsbere ich . Die Verpflichtung „aller" soll die 
Personen einbeziehen, die, ohne in Bayern zu wohnen, hier Einkommen und 
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Vermögen haben (Hundhammer und Sühler, Prot. Π S. 335). Die Formulierung 
verbietet ferner persönliche Steuerprivilegien (Mayer aaO.; noch stärker betont 
in Art . 134 W V ) . 

c) I n h a l t . Daß der Anteil an den Lasten dem Einkommen und dem Vermögen 7 
entsprechen muß , schließt den Gedanken der steuerlichen Progression ein 
(Hoegner S. 154; ders., P ro t . I S. 229, I I S.335; Lacherbauer, Prot. I S. 230, Π 
S. 335; Loritz, Prot. Π S. 336). I m einzelnen ist der Spielraum des Gesetzgebers 
groß (zu undifferenziert VerfGH 21, 173 [177]). Die „Unterhaltspflicht" m u ß 
nicht immer berücksichtigt werden (VerfGH 13, 127 [133]). Es kommt auf die 
Natur der Steuer und ihre Auswirkung auf die Unterhaltsverpflichteten an. Der 
Gesetzgeber kann den Gesichtspunkten des Einkommens und des Vermögens 
auch andere gleichheitsgerechte Erwägungen gegenüberstellen (VGH β, 75 [84f.]). 

2. Verbrauchs- u n d Besi tzsteuern. Abs. 2 erläutert Abs. 1 (Lacherbauer, 8 
Prot. I S. 229). Einerseits w i rd der Annahme entgegengetreten, Abs. 1 erlaube 
nur noch Besitzsteuern. Andererseits w i r d der Gesetzgeber angewiesen (Lacher
bauer, Prot. I I S. 336), dem Gedanken der Steuergerechtigkeit durch ein ange
messenes Verhältnis zwischen Besitz- und Verbrauchssteuern Rechnung zu 
tragen (Hoegner, Prot. I S. 227). So vage die Formulierung auch ist (Loritz, 
Prot. I S. 229; Hoegner S. 154), so läßt sie doch erkennen, daß sie die große Masse 
der Verbraucher schützen soll (Ehard, Prot. I S. 228). 

3. Erbschaftssteuer. Abs. 3 soll vor allem auf die soziale (s. a. Ar t . 3) und 9 
politische Gefahr von „Riesenvermögen" aufmerksam machen (Hoegner, Prot. Π 
S. 336); s. a. Ar t . 156,157. Sie stellt außerdem klar, daß die Erbschaftssteuer mi t 
der Garantie des Erbrechts (Art. 103 Abs. 1) vereinbar ist. Andererseits setzt Ar t . 
123 Abs. 3 die Verfassungsgarantie des Erbrechts voraus (Prechtl, Prot. I S. 227). 
Die Erbschaftssteuer darf das Erbrecht nicht aufheben. Satz 2 harmonisiert das 
Verfassungsprogramm der Erbschaftssteuer mit der Garantie der Familie (Art. 
124) und wohl auch mit dem Gleichheitssatz (Art. 118). 

ΙΠ. Ar t . 123 widerspricht zwar nicht dem Grundgesetz (Art. 3, 14, 20 10 
Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 1, 105 ff. GG), ist jedoch, vor allem was die Steuern an
langt, durch B u n d e s z u s t ä n d i g k e i t u n d - rech t weitgehend überlagert 
(ErgBd. Art . 123; Mayer, aaO. S. 89f.). Das gilt vor allem für Abs. 3 (Art. 105 
Abs. 2 Nr . 2 iVerb. mit dem Erbschaftssteuergesetz des Bundes; zur Fortgeltung 
s. ο. I V Rd-Nr. 40). I m übrigen haben zwar die Länder i m Grundsatz die K o m 
petenz auch zur Steuergesetzgebung behalten (Art. 70 GG; BVerfG 14, 76 [91]; 
16, 64 [78f.]). Abgesehen von den „örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern", 
für welche die Länder ausschließlich zuständig sind (Art. 105 Abs. 2a GG), ist 
diese Kompetenz jedoch praktisch bedeutungslos (Art. 71 ff, 105ff. GG). Vor 
allem das Verhältnis von Verbrauchs- und Besitzsteuern (Abs. 2) kann vom 
Land nicht mehr nennenswert beeinflußt werden. Auch die VerwirkHchung der 
allgemeinen Grundpflicht des Abs. 1 hegt jedenfalls hinsichthch der Steuern weit
hin in der Verantwortung des Bundesrechts. 
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